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I. Allgemeine Bestimmungen 

1. Für die Rechtsbeziehungen zwischen der Firma Braun Schaltgeräte und Service e. K. (im folgenden: 

Lieferer) und dem Besteller gelten ausschließlich diese Lieferbedingungen. Für den Umfang der 

Lieferungen ist der über Internet erteilte Auftrag des Bestellers und die schriftliche 

Auftragsbestätigung des Lieferers maßgebend. 

2. An Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und urheberrechtliche 

Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Sie dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers 

Dritten zugänglich gemacht werden.  

3. Der Begriff „Schadensersatzansprüche“ in diesen Lieferbedingungen erfasst auch Ansprüche auf 

Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 

 

II. Preise, Zahlungsbedingungen und Aufrechnung 

1. Die Preise verstehen sich ab Werk bei Lieferung. 

2. Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten. 

3. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig 

festgestellt sind. 

 

III. Eigentumsvorbehalt 

1. Die Gegenstände der Lieferungen bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm 

gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der 

Besteller ist zur Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware nicht berechtigt. 

2. Der Besteller ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Für 

diesen Fall tritt der Besteller hiermit dem Lieferer seine künftige Forderung aus der 

Weiterveräußerung gegen seinen Kunden mit allen Nebenrechten sicherungshalber ab, ohne dass 

es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen 

Gegenständen weiter veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, 

so tritt der Besteller dem Lieferer mit Vorrang vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der 

Gesamtpreisforderung ab, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Wert der Vorbehaltsware 

zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Wert entspricht. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur 

Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. Auf Verlangen des 

Lieferers hat der Besteller die Abtretung dem Kunden bekannt zu geben, dem Lieferer die zur 

Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die 

erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Alle Kosten der Einziehung und etwaiger Interventionen 

trägt der Besteller. 

3. Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten, umzubilden oder mit anderen 

Sachen zu verbinden. Bei Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung mit anderen, nicht dem Lieferer 

gehörenden Sachen steht dem Lieferer Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zu, der 

sich aus dem Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen 

Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache ergibt. Veräußert der Besteller die neue Sache, gilt 

vorstehende Ziffer 2 entsprechend. 

4. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten 

Ansprüche um mehr als 10 % übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen 

entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. Dem Lieferer steht die Wahl bei der Freigabe 



zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu. 

5. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der 

Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen. 

6. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach 

erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung neben der 

Rücknahme auch zum Rücktritt berechtigt. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit 

einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der 

Rücknahme bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder der Pfändung der 

Vorbehaltsware durch den Lieferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte 

dies ausdrücklich erklärt. 

 

IV. Frist für Lieferungen 

1. Verzögert sich die Lieferung, weil der Lieferer seinerseits nicht rechtzeitig oder ordnungsgemäß 

beliefert wird, hat er dies nicht zu vertreten. Gleiches gilt bei Verzögerungen aufgrund höherer 

Gewalt, wie z.B. Mobilmachung, Krieg und Aufruhr und bei Ereignissen wie Streik oder Aussperrung. 

2. Kommt der Lieferer in Verzug kann der Besteller - sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein 

Schaden erwachsen ist - eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzugs von 0,5 %, 

insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des 

Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte. 

3. Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzugs als auch 

Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Ziffer 2 genannte Grenzen 

hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa 

gesetzten Nachfrist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben 

Fahrlässigkeit der Lieferer zwingend haftet. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt nach 

fruchtlosem Ablauf einer dem Lieferer gesetzten angemessenen Nachfrist bleibt unberührt. 

 

V. Entgegennahme 

1. Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht 

verweigern. 

2. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind. 

3. Abrufaufträge sind verbindliche Aufträge, bei denen lediglich Teilmengen und Termin der einzelnen 

Teillieferungen zum Zeitpunkt der Bestellung noch nicht festgelegt sind. Der Besteller ist verpflichtet, 

die gesamte Auftragsmenge innerhalb von zwölf Monaten abzunehmen. 

4. Wird der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach 

Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, so kann dem Besteller für jeden weiteren angefangenen 

Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung, höchstens jedoch 

insgesamt 5 % berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den 

Vertragsparteien unbenommen. 

 

VI. Sachmängel 

1. Eine Beschaffenheit der Gegenstände der Lieferung wird nicht vereinbart. Insbesondere ist aus der 

Beschreibung der Gegenstände der Lieferung keine Vereinbarung einer Beschaffenheit abzuleiten. 

2. Der Besteller hat Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen. 

3. Rügt der Besteller einen Mangel, darf er Zahlungen in einem Umfang zurückhalten, die in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem aufgetretenen Mangeln stehen. Voraussetzung ist jedoch, dass 

über die Berechtigung der Rüge kein Zweifel bestehen kann. Wenn der Besteller zu Unrecht einen 

Mangel rügt, kann der Lieferer vom Besteller die ihm entstandenen Aufwendungen ersetzt 

verlangen. 



4. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit und bei 

gewöhnlicher Abnutzung. 

5. Alle Teile, die einen Sachmangel aufweisen, dessen Ursache bei Gefahrübergang schon vorlag, hat 

der Lieferer nach seiner Wahl unentgeltlich nachzubessern oder neu zu liefern. Ihm ist dafür eine 

angemessene Frist zu gewähren. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller vom Vertrag 

zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. 

6. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. Das gilt 

nicht bei arglistigem Verschweigen des Mangels, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit und bei einer mindestens grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferers. Eine 

Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 

verbunden. 

7. Mängelansprüche verjähren innerhalb von zwölf Monaten ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. 

§ 479 BGB bleibt unberührt, ebenso die Vorschriften über Hemmung, Ablaufhemmung und 

Neubeginn der Verjährung. 

8. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 BGB bestehen nur insoweit, 

als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche 

hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 

9. Weitergehende oder andere als in diesem Art. VI geregelte Ansprüche des Bestellers wegen eines 

Sachmangels sind ausgeschlossen. 

 

VII. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung 

1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei 

denn, dass der Lieferer die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Jedoch beschränkt sich der 

Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der 

wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese 

Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit der Lieferer zwingend haftet. Eine 

Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 

verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. 

2. Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Art. II, Ziffer 1. die wirtschaftliche Bedeutung oder 

den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich einwirken, 

wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies 

wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will 

er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite des 

Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem 

Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war. 

 

VIII. Sonstige Schadensersatzansprüche 

1. Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 

Verletzung von Pflichten aus dem Vertragsverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind 

ausgeschlossen. 

2. Dies gilt nicht, soweit der Lieferer zwingend haftet, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen 

des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der 

Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit vorliegt oder der Lieferer wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit haftet. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den 



vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

3. Soweit dem Besteller Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der nach 

Art. VI, Ziffer 7 geltenden Verjährungsfrist. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem 

Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 

 

IX. Gerichtsstand  

1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis 

unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Lieferers. Der Lieferer ist 

jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen. 

2. Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutsches materielles Recht 

unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 

internationalen Warenkauf (CISG). 

 

 

X. Ausfuhrkontrollbestimmungen 

Der Besteller ist dem Lieferer gegenüber verpflichtet, bei der weiteren Verwendung der 

Gegenstände der Bestellung dafür Sorge zu tragen, dass die geltenden Vorschriften zur 

Ausfuhrkontrolle eingehalten werden. 

 

XI. Verbindlichkeit des Vertrages  

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen 

Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für 

eine Partei darstellen würde. 

 

 


